
Baujahr 1999

Grundstücksfläche 809,00 m²

Etagen 2

Zimmer 6,00

Wohnfläche 192,00 m²

Energieträger Gas

Übernahme Nach Vereinbarung

Zustand gepflegt

Schlafzimmer 2

Badezimmer 2

Garagen 2

Stellplätze 2

Heizung Zentralheizung

   

Exposé
Einfamilienhaus in Schramberg

Top gepflegtes Einfamilienhaus, Schwarzwald, sonnig,
unverbaubare Aussicht, 2 Garagen, PV-Anlage

Objekt-Nr. OM-272056

Einfamilienhaus

Verkauf: 595.000 € 

78713 Schramberg
Baden-Württemberg
Deutschland
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Exposé - Beschreibung

Objektbeschreibung
WO DAS TRAUMHAUS NOCH LEISTBAR IST - TRAUMHAFTES WOHNEN IM MITTLEREN
SCHWARZWALD 

Kein Investitionsstau - allenfalls Schönheitsreparaturen anstehend.

Exklusives Architektenhaus in sehr schöner sonniger und ruhiger Halbhöhen- und
Aussichtslage am Schramberger Sonnenberg. 

Sehr gepflegter Zustand aus seriösem Nichtraucherhaushalt ohne Haustiere. 

2 ½ lichtdurchflutete Geschosse in offener Bauweise, offenes Treppenhaus, lange Sichtachsen.

5 ½ Zimmer plus offene Galerie (19 qm), die problemlos zum weiteren großzügigen Zimmer
abzutrennen wäre.

Im Erdgeschoß (Hauseingang) erwartet Sie die Garderobe, ein Gästebereich mit Gästezimmer
sowie davon erreichbarem Bad/Dusche/WC. Daneben der Technickraum, sowie ein Kelleraum
mit Sauna.

Im 1. OG geht es ebenerdig auf die Terasse und über den Hintereingang auf die nächste
Geländeetage. Neben Küche, Erker mit Essbereich und großem Wohnzimmer befindet sich hier
noch ein Büro/Kinderzimmer und ein Gäste-WC.

Das DG mit Ausbau bis in den Dachspitz ist ein Vollgeschoß (Kniestock 1,95 m). Hier gibt es
ein großes (leicht abtrennbares) Galeriezimmer mit Blick auf den Essbereich, ein großes
Schlafzimmer, ein Zimmer/Kinderzimmer, den Hauswirtschaftraum für Waschmaschine/
Trocker sowie das große neuwertige Badezimmer (Komplettumbau 2023 - Fliesen, Keramik,
Möbel, Armaturen und begehbare Dusche).

Die Terrasse im 1. OG und der Balkon im DG sind sonnen- und regengeschützt überdacht
und ohne Einsicht von außen nach Süden ausgerichtet. Große Abstände zur
Nachbarbebauung sind ideal zum Grillen und verweilen. Eine herrlich blühende Glyzinie
(Blauregen) wächst über alle Etagen am Balkon- und Terrassengeländer.

EG/Keller sind in Massivbauweise mit Betondecke errichtet. Holzständerbauweise ab dem 1.
OG. 

Ökologische Dämmung mit Zellulose (Isofloc) als Haptdämmung (16 cm), Flachs bzw.
Holzdämmplatten als 2. Dämmebene. 

Natürliches Wohnklima durch Holzständerbauweise, Holzfußböden sowie glattflächige
Massivholzdecken im OG und im DG. 

Gas-Brennwerttherme (H2-Ready!!!) mit Appsteuerung - 2023 komplett erneuert.

Innenliegende Edelstahlkamine für Gastherme und Kaminofen als Designelement, so heizt der
Kaminofen auch das DG mit. 

Offenes Treppenhaus in Stahl/Buche.

Pflegeleichte Außenanlage mit tollem Steingarten vor dem Haus (Hanggrundstück).

Leistungsstarke PV-Anlage.

2 Garagen mit elektrischen Toren und Fernsteuerung, eine davon übergroß – Durchfahrt: 2,30
m breit, 2,65 m hoch. 

KEINERLEI PARKDRUCK in der Umgebung - genügend weitere Stellplätze unmittelbar vor dem
Haus.

Ausstattung
KEINE ANGST VOR STEIGENDEN ENERGIEKOSTEN!!!!!! 
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Kombination aus großer Photovoltaikanlage (10,78 kWp), Gas- und Holzheizung.

Der Gewinn der PV-Anlage (Kleinunternehmerregelung ohne Umsatzsteuer) ist liegt steuerfrei
um 3000.-€/Jahr. Er deckt aktuell alle Energiekosten (Gas, Holz, Strom). 

Hohe Einspeisevergütung der PV-Anlage von 28,74 Cent/kWh + 12,74 Cent/kWh für den
Eigenverbrauch - gesetzlich garantiert bis 31.12.2031.

Neue Brennwertgastherme (H2-Ready) der Fa. Buderus mit neuem hochisoliertem
Warmwasserspeicher und App-Steuerung über WLAN. Fertigstellung im Juli 2023 – für 30
Jahre Bestandsschutz!!!!!!!!!!!!! Neue Gasleitungen zum Haus in 2024. 

Fußbodenheizung im Bad, sonst moderne Flachenheizkörper "Kermi Decor S" mit niedriger
Vorlauftemperatur - im Alltag 35 - 45 Grad Celsius. 

Beim Energiebedarfsausweis von 04/23 kommt das Haus aufgrund der großen Fensterflächen
mit 123,8 kWh/m2a eher ungünstig weg. 

Realitischer ist der Energeibedarfsausweis mit 58,4 kWh/m2a. 

Hochwertiger 7 kW-Holzkaminofen (Wodtke Tabo KK) – 2023 nach der aktuellen Bundes-
Immissionschutzverordnung (Heizanlagen für Festbrennstoffe) zertifiziert. Viele billige Öfen
müssen 2024 stillgelegt werden. Noch über 10 Festmeter trockenes heizfertiges Ofenholz
(Hartholz) für mehrere Jahre unbeschwertes Heizen.

Zeitlose hochwertige Küche (Zeyko Mobilo) in Holz mit weißer Front und Miele-Geräten. 

Komplett neu ausgebautes Badezimmer (fertig 06/23) mit neuen Fliesen, Wänden,
Beleuchtung, Armaturen (Hans Grohe) und Keramik. Komplettabdichtung nach aktuellem
Standard. 

Einheitlicher Vollholz Stäbchenparkett in Hainbuche in OG und DG außer Bad, WC, HWR.

Glattflächige Massivholzdecke im OG und im DG. Im DG offen bis in die Dachschräge bzw. bis
zum Dachfirst. 

Granit-Fensterbänke sowie wartungsarme Holz-Alu-Fenster an den wetterexponierten Seiten.
2-fach Isolierverglasung (K - Wert 1,1) 

Dacheindeckung mit schwarzen engobierten Tonziegeln.

Große Markensauna mit optimierter Wärmedämmung

Komplette Innen- und Außenbeleuchtung in LED-Technik inclusive!!!

Außenschalung in dauerhafter und wetterbeständiger Sibirischer Lärche. Schutzanstrich.
bislang einmal in 25 Jahren erneuert.

Aufwendige Hanganlage mit großen Granitblöcken (ohne Beton). Wegebau mit
wasserdurchlässigem Drainagepflaster. 

SAT-ANLAGE. Internet bis 250 Mbits/s.

Fußboden:

Parkett, Fliesen

Weitere Ausstattung:

Balkon, Terrasse, Wintergarten, Garten, Keller, Vollbad, Sauna, Einbauküche, Gäste-WC,
Kamin

Sonstiges
Einige Massivholzmöbel und Terrassenmöbel können auf Wunsch übernommen werden. 

Küche, Möbel, PV-Anlage, Beleuchtung, Sauna, Kaminofen und andere bewegliche Güter
können soweit rechtlich möglich als separate Rechnung ausgewiesen werden und sparen dem
Käufer so Grunderwerbsteuer und Nebenkosten für diesen Betrag. 

PRIVATVERKAUF - MAKLERANFRAGEN NICHT ERWÜNSCHT!!!!
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Lage
Trotz Halbhöhenlage mit herrlich freiem Blick auf die Schramberger Talstadt nur kurze Wege
zu allen Schulen bis Gymnasium, Kindergärten, Sportanlagen, Ärztehaus (MEDZENTRUM),
Busbahnhof, Apotheken, zur Innenstadt mit Fußgängerzone und intakter Geschäftswelt,
Gastronomie, Stadtverwaltung sowie zum alten Stadtpark.

Unverbaubare Sicht auf die Schramberger Südstadt mit Heilig-Geist-Kirche, Gymnasium,
Schlossberg mit Burgruine Hohenschramberg, Junghans Terrassenbau und vielem mehr.
Sonnenlicht von morgens bis zum Sonnenuntergang. 

Zur Großen Kreisstadt Schramberg siehe: 

https://www.schramberg.de/de/stadt/stadtinformationen/stadtportrait.php

Infrastruktur:

Apotheke, Lebensmittel-Discount, Allgemeinmediziner, Kindergarten, Grundschule,
Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Öffentliche Verkehrsmittel
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Exposé - Energieausweis

Energieausweistyp Bedarfsausweis

Erstellungsdatum ab 1. Mai 2014

Endenergiebedarf 123,80 kWh/(m²a)

Energieeffizienzklasse C

Exposé - Galerie
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Exposé - Galerie
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Exposé - Galerie
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Exposé - Galerie
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Exposé - Galerie
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Exposé - Galerie

  

 

www.ohne-makler.net/expose/272056 Seite 21/30 



Exposé - Galerie

 

 

www.ohne-makler.net/expose/272056 Seite 22/30 



Exposé - Galerie

 

 

www.ohne-makler.net/expose/272056 Seite 23/30 



Exposé - Galerie

 

 

www.ohne-makler.net/expose/272056 Seite 24/30 



Exposé - Galerie

 

 

www.ohne-makler.net/expose/272056 Seite 25/30 



Exposé - Galerie

 

 

www.ohne-makler.net/expose/272056 Seite 26/30 



Exposé - Grundrisse
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Exposé - Grundrisse

 

www.ohne-makler.net/expose/272056 Seite 28/30 



Exposé - Grundrisse
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Exposé - Anhänge

Energiebedarfsausweis
Energieverbrauchsausweis

1. 
2. 
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Gebäude
Gebäudetyp Einfamilienhaus

Adresse Weihergasse 39, 78713 Schramberg

Gebäudeteil 1 Ganzes Gebäude

Baujahr Gebäude 2 1998

Baujahr Wärmeerzeuger 2, 3 unbekannt

Anzahl der Wohnungen 1

Gebäudenutzfläche (AN) 317 m²  nach § 82 GEG aus der Wohnfläche
ermittelt

Wesentliche Energieträger für Heizung
2

Holz, Erdgas

Wesentliche Energieträger für
Warmwasser 2

Strom, Erdgas

Erneuerbare Energien Art: Biomasse Verwendung: Heizung

Art der Lüftung 2 Fensterlüftung Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Schachtlüftung Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

Art der Kühlung 2 Passive Kühlung Kühlung aus Strom

Gelieferte Kälte Kühlung aus Wärme

Inspektionspflichtige Klimaanlagen 4 Anzahl: 0 Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion:

Anlass der Ausstellung des
Energieausweises

Neubau Modernisierung

(Änderung/Erweiterung)

Sonstiges (freiwillig)

Vermietung/Verkauf

©

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020, novelliert am 20.07.2022

Gültig bis: 19.04.2033 BW-2023-004507560Registriernummer: 1

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedin-gungen
oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach dem GEG,
die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche
ermöglichen (Erläuterungen – siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die
Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch  Eigentümer  Aussteller

Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Energieausweise dienen ausschließlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben
bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)

Energieberatung Aue
Bautechniker Wolfgang Aue, Bautechniker
Dachsbühlweg 65
78664 Eschbronn

Unterschrift des Ausstellers

Ausstellungsdatum 19.04.2023

1nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen
2Mehrfachangaben möglich
3bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation
4Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG
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Energiebedarf

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien 2

Maßnahmen zur Einsparung 2

Vergleichswerte Endenergie 3

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020, novelliert am 20.07.2022

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes Registriernummer: 2

Treibhausgasemissionen kg CO2-Äquivalent/(m²·a)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) eingehalten

Anforderungen gemäß GEG 1

Primärenergiebedarf

Ist-Wert  kWh/(m²·a) Anforderungswert  kWh/(m²·a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle H'T
Ist-Wert  W/(m²·K) Anforderungswert  W/(m²·K)

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
 Verfahren nach DIN V 18599
 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
 Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

 Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebäudeverfahren")

Endenergiebedarf dieses Gebäudes (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und
Kälteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Art:
Deckungs-
anteil:

Anteil der
Pflichterfül-
lung:

Summe:

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur
Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine
Maßnahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemäß § 34
Absatz 2 GEG erfüllt.

Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16 GEG
sind eingehalten

Maßnahme nach § 45 GEG in Kombination gemäß § 34 Absatz 2
GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG werden um %
unterschritten. Anteil der Pflichterfüllung: %
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Das Gebäudeenergiegesetz lässt für die Berechnung des
Energiebedarfs unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere wegen
standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die
ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische Werte nach
dem GEG pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN), die im
Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

1 nur bei Neubau sowie Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG
2 nur bei Neubau
3 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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Energieverbrauch

Verbrauchserfassung – Heizung und Warmwasser

Vergleichswerte Endenergie 2

Erläuterungen zum Verfahren

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020, novelliert am 20.07.2022

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes BW-2023-004507560Registriernummer: 3

Treibhausgasemissionen 7,4 kg CO2-Äquivalent/(m²·a)

Zeitraum
Energieträger 1

Primär-
energie-

faktor

Energie-
verbrauch

[kWh]

Anteil
Warmwasser

[kWh]

Anteil
Heizung
[kWh]

Klima-
faktorvon bis

01.01.2020 31.12.2020 Erdgas 1,100 9.405 6.338 3.067 1,12

01.01.2021 31.12.2021 Erdgas 1,100 9.585 6.338 3.247 0,98

01.01.2022 31.12.2022 Erdgas 1,100 7.320 6.338 982 1,16

01.01.2020 31.12.2020 Holz 0,200 3.000 0 3.000 1,12

01.01.2021 31.12.2021 Holz 0,200 3.150 0 3.150 0,98

01.01.2022 31.12.2022 Holz 0,200 2.850 0 2.850 1,16

A+ A B C D E F G H

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) 58,4 kWh/(m²·a)

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung
und Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude
bereitgestellt wird.
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder
Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden,
ist zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15
bis 30 % geringerer Energieverbrauch als bei
vergleichbaren Gebäuden mit Kesselheizung zu
erwarten ist.

A+ A B C D E F G H

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250
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Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebäudenutzfläche (AN) nach dem GEG, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch eines
Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge, Warmwasser- oder Kühlpauschale in kWh
2 EFH: Einfamilienhaus, MFH: MehrfamilienhausE
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Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
58,4 kWh/(m²·a)

37,0 kWh/(m²·a)
Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes
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Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020, novelliert am 20.07.2022

Empfehlungen des Ausstellers BW-2023-004507560Registriernummer: 4

Hinweis:

Genauere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhältlich bei/unter:

www.zukunft-haus.info

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind möglich nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile Maßnahmenbeschreibung in einzelnen Schritten

empfohlen (freiwillige Angabe)

in Zu-
sammen-
hang mit
größerer
Moderni-
sierung

als
Einzel-
maß-

nahme

geschätzte
Amortisa-
tionszeit

geschätzte Kosten
pro eingesparte
Kilowattstunde

Endenergie

weitere Einträge in Anlage

Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020, novelliert am 20.07.2022

Erläuterungen 5

Angabe Gebäudeteil – Seite 1
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemäß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebäudeteil zu
beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
"Gebäudeteil" deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien – Seite 1
Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf – Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzer-verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität
des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den
tatsächlichen Energieverbrauch. Dies ist in einer Energieberatung, die
mit angepassten Randbedingungen rechnet und einen Verbrauchs-
Bedarfs-Abgleich vornimmt, möglich.

Primärenergiebedarf – Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er
berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktoren
auch die so genannte „Vorkette“ (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z. B. Heizöl, Gas,
Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Gebäudehülle – Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende
Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust. Er beschreibt
die durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeübertragenden
Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines
Gebäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Wärmeschutz. Außerdem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen
an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines
Gebäudes.

Endenergiebedarf – Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator für die
Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebäude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Berücksichtigung
der Energieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung
sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zu erneuerbaren Energien – Seite 2
Nach dem GEG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuerbare
Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs nutzen. In
dem Feld „Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien“ sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien, der prozentuale Deckungsanteil
am Wärme- und Kälteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der
Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld „Maßnahmen zur Einsparung“ wird
ausgefüllt, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollständig
durch Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen
Wärmeschutz gemäß § 45 GEG erfüllt werden.

Endenergieverbrauch – Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkosten-
verordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten
Gebäudes und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der
erfasste Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten
örtlichen Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen
deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer
schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der Endenergieverbrauch gibt
Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und seiner
Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Verbrauch.
Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch
nicht möglich; insbesondere können die Verbrauchsdaten einzelner
Wohneinheiten stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten
im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen Verhalten
der Bewohner abhängen.
Im Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über
eine Pauschale berücksichtigt: Gleiches gilt für den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle „Verbrauchserfassung“ zu entnehmen.

Primärenergieverbrauch – Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er
mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils
eingesetzten Energieträger berücksichtigen.

Treibhausgasemissionen - Seite 2 und 3
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch
verbundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als
äquivalente Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtangaben für Immobilienanzeigen – Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte – Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche der Werte
dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte für die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.
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Verbrauchserfassung

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020, novelliert am 20.07.2022

Anlage Verbräuche BW-2023-004507560Registriernummer: 8

Zeitraum
Energieträger

Primär-
energie-

faktor

Energie-
verbrauch

[kWh]

Anteil
Warmwasser

[kWh]

Anteil
Heizung
[kWh]

Klima-
faktorvon bis

01.01.2020 31.12.2022 Zuschlag Warmwasser-Bereitung 0,200 19.031 19.031 0
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Gebäude
Gebäudetyp Einfamilienhaus

Adresse Weihergasse 39, 78713 Schramberg

Gebäudeteil 1 Ganzes Gebäude

Baujahr Gebäude 2 1998

Baujahr Wärmeerzeuger 2, 3 1999

Anzahl der Wohnungen 1

Gebäudenutzfläche (AN) 185 m²  nach § 82 GEG aus der Wohnfläche
ermittelt

Wesentliche Energieträger für Heizung
2

Holz, Erdgas

Wesentliche Energieträger für
Warmwasser 2

Erdgas

Erneuerbare Energien Art: Biomasse Verwendung: Heizung

Art der Lüftung 2 Fensterlüftung Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Schachtlüftung Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung

Art der Kühlung 2 Passive Kühlung Kühlung aus Strom

Gelieferte Kälte Kühlung aus Wärme

Inspektionspflichtige Klimaanlagen 4 Anzahl: 0 Nächstes Fälligkeitsdatum der Inspektion:

Anlass der Ausstellung des
Energieausweises

Neubau Modernisierung

(Änderung/Erweiterung)

Sonstiges (freiwillig)

Vermietung/Verkauf

©

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020, novelliert am 20.07.2022

Gültig bis: 19.04.2033 BW-2023-004507560Registriernummer: 1

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedin-gungen
oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach dem GEG,
die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche
ermöglichen (Erläuterungen – siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energieverbrauchsausweis). Die
Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch  Eigentümer  Aussteller

Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Energieausweise dienen ausschließlich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebäude oder den oben
bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)

Energieberatung Aue
Bautechniker Wolfgang Aue, Bautechniker
Dachsbühlweg 65
78664 Eschbronn

Unterschrift des Ausstellers

Ausstellungsdatum 19.04.2023

1nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen
2Mehrfachangaben möglich
3bei Wärmenetzen Baujahr der Übergabestation
4Klimaanlagen oder kombinierte Lüftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG
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Energiebedarf

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien 2

Maßnahmen zur Einsparung 2

Vergleichswerte Endenergie 3

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020, novelliert am 20.07.2022

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes BW-2023-004507560Registriernummer: 2

Treibhausgasemissionen 17,8 kg CO2-Äquivalent/(m²·a)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) eingehalten

Anforderungen gemäß GEG 1

Primärenergiebedarf

Ist-Wert  kWh/(m²·a) Anforderungswert  kWh/(m²·a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle H'T
Ist-Wert  W/(m²·K) Anforderungswert  W/(m²·K)

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
 Verfahren nach DIN V 18599
 Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
 Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

 Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebäudeverfahren")

A+ A B C D E F G H

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Endenergiebedarf dieses Gebäudes (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) 123,8 kWh/(m²·a)

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und
Kälteenergiebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG

Art:
Deckungs-
anteil:

Anteil der
Pflichterfül-
lung:

Summe:

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur
Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs werden durch eine
Maßnahme nach § 45 GEG oder als Kombination gemäß § 34
Absatz 2 GEG erfüllt.

Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16 GEG
sind eingehalten

Maßnahme nach § 45 GEG in Kombination gemäß § 34 Absatz 2
GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG werden um %
unterschritten. Anteil der Pflichterfüllung: %

A+ A B C D E F G H

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250
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Das Gebäudeenergiegesetz lässt für die Berechnung des
Energiebedarfs unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu
unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere wegen
standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte
keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die
ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische Werte nach
dem GEG pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (AN), die im
Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

1 nur bei Neubau sowie Modernisierung im Fall des § 80 Absatz 2 GEG
2 nur bei Neubau
3 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
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Endenergiebedarf dieses Gebäudes
123,8 kWh/(m²·a)

86,3 kWh/(m²·a)
Primärenergiebedarf dieses Gebäudes
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Energieverbrauch

Verbrauchserfassung – Heizung und Warmwasser

Vergleichswerte Endenergie 2

Erläuterungen zum Verfahren

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020, novelliert am 20.07.2022

Erfasster Energieverbrauch des Gebäudes BW-2023-004507560Registriernummer: 3

A+ A B C D E F G H

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) kWh/(m²·a)

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebäude, in denen die Wärme für Heizung
und Warmwasser durch Heizkessel im Gebäude
bereitgestellt wird.
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder
Nahwärme beheizten Gebäudes verglichen werden,
ist zu beachten, dass hier normalerweise ein um 15
bis 30 % geringerer Energieverbrauch als bei
vergleichbaren Gebäuden mit Kesselheizung zu
erwarten ist.

A+ A B C D E F G H

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250
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Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebäudenutzfläche (AN) nach dem GEG, die im Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes. Der tatsächliche Energieverbrauch eines
Gebäudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich ändernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1 gegebenenfalls auch Leerstandszuschläge, Warmwasser- oder Kühlpauschale in kWh
2 EFH: Einfamilienhaus, MFH: MehrfamilienhausE
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Empfehlungen zur kostengünstigen Modernisierung

Ergänzende Erläuterungen zu den Angaben im Energieausweis (Angaben freiwillig)

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020, novelliert am 20.07.2022

Empfehlungen des Ausstellers BW-2023-004507560Registriernummer: 4

Hinweis:

Genauere Angaben zu den Empfehlungen
sind erhältlich bei/unter:

www.zukunft-haus.info

Maßnahmen zur kostengünstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind möglich nicht möglich

Empfohlene Modernisierungsmaßnahmen

Nr. Bau- oder Anlagenteile Maßnahmenbeschreibung in einzelnen Schritten

empfohlen (freiwillige Angabe)

in Zu-
sammen-
hang mit
größerer
Moderni-
sierung

als
Einzel-
maß-

nahme

geschätzte
Amortisa-
tionszeit

geschätzte Kosten
pro eingesparte
Kilowattstunde

Endenergie

1 Heizung Optimierung der Regelungstechnik X mittel -

weitere Einträge in Anlage

Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude dienen lediglich der Information.
Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine Energieberatung.
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ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020, novelliert am 20.07.2022

Erläuterungen 5

Angabe Gebäudeteil – Seite 1
Bei Wohngebäuden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemäß § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebäudeteil zu
beschränken, der getrennt als Wohngebäude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
"Gebäudeteil" deutlich gemacht.

Erneuerbare Energien – Seite 1
Hier wird darüber informiert, wofür und in welcher Art erneuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthält Seite 2 (Angaben zur
Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Energiebedarf – Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primärenergiebedarf und
den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben werden rechnerisch
ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzer-verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität
des Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedingungen
erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den
tatsächlichen Energieverbrauch. Dies ist in einer Energieberatung, die
mit angepassten Randbedingungen rechnet und einen Verbrauchs-
Bedarfs-Abgleich vornimmt, möglich.

Primärenergiebedarf – Seite 2
Der Primärenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebäudes ab. Er
berücksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Primärenergiefaktoren
auch die so genannte „Vorkette“ (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandlung) der jeweils eingesetzten Energieträger (z. B. Heizöl, Gas,
Strom, erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Gebäudehülle – Seite 2
Angegeben ist der spezifische, auf die wärmeübertragende
Umfassungsfläche bezogene Transmissionswärmeverlust. Er beschreibt
die durchschnittliche energetische Qualität aller wärmeübertragenden
Umfassungsflächen (Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines
Gebäudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen
Wärmeschutz. Außerdem stellt das GEG bei Neubauten Anforderungen
an den sommerlichen Wärmeschutz (Schutz vor Überhitzung) eines
Gebäudes.

Endenergiebedarf – Seite 2
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete,
jährlich benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und
Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- und
Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indikator für die
Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner Anlagentechnik. Der
Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die dem Gebäude unter der
Annahme von standardisierten Bedingungen und unter Berücksichtigung
der Energieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte
Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung
sichergestellt werden können. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz.

Angaben zu erneuerbaren Energien – Seite 2
Nach dem GEG müssen Neubauten in bestimmtem Umfang erneuerbare
Energien zur Deckung des Wärme- und Kälteenergiebedarfs nutzen. In
dem Feld „Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien“ sind die Art der
eingesetzten erneuerbaren Energien, der prozentuale Deckungsanteil
am Wärme- und Kälteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der
Pflichterfüllung abzulesen. Das Feld „Maßnahmen zur Einsparung“ wird
ausgefüllt, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollständig
durch Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen
Wärmeschutz gemäß § 45 GEG erfüllt werden.

Endenergieverbrauch – Seite 3
Der Endenergieverbrauch wird für das Gebäude auf der Basis der
Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkosten-
verordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten
Gebäudes und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der
erfasste Energieverbrauch für die Heizung wird anhand der konkreten
örtlichen Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen
deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So führt beispielsweise ein
hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer
schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der Endenergieverbrauch gibt
Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und seiner
Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Verbrauch.
Ein Rückschluss auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch
nicht möglich; insbesondere können die Verbrauchsdaten einzelner
Wohneinheiten stark differieren, weil sie von der Lage der Wohneinheiten
im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen Verhalten
der Bewohner abhängen.
Im Fall längerer Leerstände wird hierfür ein pauschaler Zuschlag
rechnerisch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im
Interesse der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Regel
elektrisch betriebenen Warmwasseranlagen der typische Verbrauch über
eine Pauschale berücksichtigt: Gleiches gilt für den Verbrauch von
eventuell vorhandenen Anlagen zur Raumkühlung. Ob und inwieweit die
genannten Pauschalen in die Erfassung eingegangen sind, ist der
Tabelle „Verbrauchserfassung“ zu entnehmen.

Primärenergieverbrauch – Seite 3
Der Primärenergieverbrauch geht aus dem für das Gebäude ermittelten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primärenergiebedarf wird er
mithilfe von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils
eingesetzten Energieträger berücksichtigen.

Treibhausgasemissionen - Seite 2 und 3
Die mit dem Primärenergiebedarf oder dem Primärenergieverbrauch
verbundenen Treibhausgasemissionen des Gebäudes werden als
äquivalente Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Pflichtangaben für Immobilienanzeigen – Seite 2 und 3
Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die in § 87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafür erforderlichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte – Seite 2 und 3
Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modellhaft ermittelte
Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte für grobe Vergleiche der Werte
dieses Gebäudes mit den Vergleichswerten anderer Gebäude sein. Es
sind Bereiche angegeben, innerhalb derer ungefähr die Werte für die
einzelnen Vergleichskategorien liegen.
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Verbrauchserfassung

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den §§ 79 ff. des Gebäudeenergiegesetz (GEG) vom 08.08.2020, novelliert am 20.07.2022

Anlage Verbräuche BW-2023-004507560Registriernummer: 8

Zeitraum
Energieträger

Primär-
energie-

faktor

Energie-
verbrauch

[kWh]

Anteil
Warmwasser

[kWh]

Anteil
Heizung
[kWh]

Klima-
faktorvon bis
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